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Leitsatz:

Wird das Beteiligungsverfahren fehlerhaft von der Dienststellenleitung eingeleitet und werden dabei die Umstände, die eine Stellungnahme der Mitarbeitervertretung zu der beabsichtigten ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses ermöglicht hätten, von der Dienststellenleitung nicht umfassend und ausreichend dargetan, darf die Mitarbeitervertretung die Zustimmung zu der beabsichtigten Maßnahme verweigern.

Schiedsstelle der Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen, Kammer Diakonie Hannover

Az.: 1 VR MVG 13/2000

entschieden am: 06. Juni 2000

B e s c h l u ß

In dem Schiedsverfahren

mit den Beteiligten

1.

Leitung 




Antragstellerin,

sowie


2.
Mitarbeitervertretung 





Antragsgegnerin,


Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte 

hat die 1. Kammer der Schiedsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. in der mündlichen Verhandlung am 06.06.2000 

beschlossen:
Der Antrag wird abgelehnt.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Dienststellenleitung.


Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit der Verweigerung der Zustimmung der Mitarbeitervertretung zu einer beabsichtigten ordentlichen Kündigung.

Die am 06.05.1961 geborene Frau K war bei der Leitung vom 05.02.1997 bis 31.12.1998 in der Werkstattgruppe Pyrmont der Werkstatt für Bewohner (WfB) als Gruppenmitarbeiterin mit 19,25 Stunden wöchentlich beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis war nach § 1 Beschäftigungsförderungsgesetz befristet. Vom 01.01. – 31.12.1999 war sie in einem weiteren befristeten Arbeitsverhältnis als Mitarbeiterin in der Beschäftigungsförderung tätig. Frau K besitzt eine Ausbildung als Hotel- und Gaststättengehilfin. 

Durch Schreiben vom 23.03.2000, bei der Mitarbeitervertretung eingegangen am gleichen Tag, teilte die Leitung mit, dass das Arbeitsverhältnis mit Frau K hilfsweise ordentlich gekündigt werden solle. Frau K habe sich an das Arbeitsgericht gewandt, um feststellen zu lassen, dass das Arbeitsverhältnis über den 31.12.1999 hinaus unbefristet fortbestehe und begründe dies mit dem Umstand, dass das Arbeitsverhältnis nicht rechtswirksam befristet gewesen sei. Die hilfsweise Kündigung sei gerechtfertigt, weil das Aufgabengebiet von Frau K mit der Beendigung der Beschäftigungsförderung für die von ihr geförderten Bewohner weggefallen sei. Seit Anfang Januar 2000 würden die Bewohner in einer Vorbereitungsgruppe für den Arbeitstrainingsbereich gefördert. Beschäftigungsförderung finde für sie nicht weiter statt. Für die Vorbereitungsgruppe besitze Frau K die erforderliche Qualifikation nicht. 

Dem Antrag der Leitung stimmte die Mitarbeitervertretung nicht zu und begründete dies damit, dass der Kündigungsgrund nicht nachvollziehbar sei. Die Werkstattgruppe, in der Frau K beschäftigt gewesen sei, bestehe nach wie vor. Diese Werkstatt-für-Bewohner-Gruppe solle nach den Informationen der Mitarbeitervertretung auch weiter bestehen bleiben im Sinne der zukünftigen Tagesstrukturangebote. Es sei auch nicht klar, in welchem Bereich in welchen Funktionen wie viele Arbeitsplätze vorhanden sein sollten. 

Die Leitung hat fristgerecht die Schiedsstelle angerufen. Der von der Mitarbeitervertretung angegebene Grund für die Zustimmungsverweigerung, dass der Arbeitsplatz von Frau K z.Z. noch weiterbestehe und auch in absehbarer Zeit nicht wegfalle, sei kein Zustimmungsverweigerungsgrund nach § 45 Abs. 3 MVG-K. Im übrigen sei der Arbeitsplatz von Frau K weggefallen. Die Mitglieder der von ihr im Beschäftigungsbereich betreuten Bewohner seien vollzählig in die Vorbereitungsgruppe des Arbeitstrainingsbereichs übernommen worden. Der Umstand, dass für Frau K eine entsprechende neue Gruppe nicht gebildet worden sei, sei auf fehlende finanzielle Mittel zurückzuführen. Die früher von Frau K betreuten Bewohner würden nunmehr von einer Ausbildungskraft betreut, die zum einen über handwerkliche Fähigkeiten verfüge und zum anderen als Heilerziehungshelferin ausgebildet sei. Diese Qualifikation besitze Frau K nicht.

Die Leitung beantragt,

festzustellen, dass die Mitarbeitervertretung keinen Grund zur Verweigerung der Zustimmung zur beabsichtigten ordentlichen Kündigung von Frau K hatte.

Die Mitarbeitervertretung beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Sie erwidert, der Antrag sei unzulässig, da es an einer ordnungsgemäßen Unterrichtung der Mitarbeitervertretung mangele. An der Arbeitsweise in der Werkstattgruppe in Pyrmont habe es keine Veränderungen gegeben. Die Leitung unterhalte keine Werkstatt für Behinderte, sie sei auch nicht zur Durchführung von Arbeitstraining befugt. Daher gebe es kein Arbeitstraining mit der Folge, dass es auch keine Vorbereitungsgruppe für Arbeitstraining gebe. Die Leitung habe in ihrem Mitteilungsblatt über Umstrukturierungen, insbesondere über die Schaffung von anerkannten Werkstattplätzen berichtet. Danach seien ausschließlich die Betreuungs- und Arbeitsbereiche für die Bewohner in H und W betroffen. Das bedeute, dass der dargestellte Sachverhalt unvollständig bzw. unzutreffend sei mit der Folge, dass das Mitbestimmungsverfahren nicht ordnungsgemäß eingeleitet worden sei. Da der Arbeitsplatz von Frau K überhaupt nicht wegfalle, habe die Mitarbeitervertretung richtigerweise den Zustimmungsverweigerungsgrund des § 45 Abs. 3 Nr. 2 MVG-K benannt. Die Weiterbeschäftigungsmöglichkeit auf dem gleichen Arbeitsplatz sei der Weiterbeschäftigungsmöglichkeit auf einem anderen Arbeitsplatz gleichzusetzen. 

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im einzelnen wird auf die Schiedsakte bezug genommen.

II.

An der Zulässigkeit des Feststellungsantrags nach § 62 Abs. 1 Nr. 16 MVG-K bestehen rechtliche Zweifel, da es am Rechtsschutzbedürfnis für den Antrag fehlen könnte. Das Arbeitsverhältnis von Frau K war bis zum 31.12.1999 befristet. Ob die Rechtwidrigkeit der Befristung im anhängigen Arbeitsgerichtsverfahren festgestellt wird, ist ungewiss. Ist dies nicht der Fall, d.h. ist das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 31.12.1999 beendet, ist für eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses kein Raum, da ein derartiges Arbeitsverhältnis nicht besteht. Das bedeutet, dass eine – aus Sicht der Leitung – vorhandene Notwendigkeit einer ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit der Beschäftigten Frau K völlig ungewiss ist.

Dies kann indes dahinstehen, denn der Antrag ist unbegründet. Die Mitarbeitervertretung hat zu Recht ihre Zustimmung zu der beabsichtigten ordentlichen Kündigung verweigert (§ 45 Abs. 3 i.V.m. § 42 Nr. 2 MVG-K).

Bei der beabsichtigten ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Leitung hat die Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht nach § 42 Nr. 2 MVG-K. Die Mitarbeitervertretung kann ihre Zustimmungsverweigerung nach § 45 Abs. 3 MVG-K indes nur auf die dort unter Nr. 1 – 3 genannten Gesichtspunkte stützen. Die Möglichkeit, zu einer beabsichtigten ordentlichen Kündigung Stellung zu nehmen setzt indes voraus, dass die Gründe, die für die Kündigung maßgebend sein sollen, umfassend und vollständig dargelegt werden; nur hierzu kann die Mitarbeitervertretung auch qualifiziert Stellung nehmen und nur solche Gründe sind in einem eventuellen Schiedsstellenverfahren der Überprüfung durch die Schiedsstelle zugänglich. Die Leitung hat zur beabsichtigten ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Frau K in ihrem Schreiben vom 23.03.2000 an die Mitarbeitervertretung ausgeführt, dass diese Kündigung gerechtfertigt sei, weil das Aufgabengebiet von Frau K mit der Beendigung der Beschäftigungsförderung für die von ihr geförderten Bewohner weggefallen sei. Die Bewohner würden seit Anfang Januar 2000 in einer Vorbereitungsgruppe für den Arbeitstrainingsbereich gefördert. Beschäftigungsförderung finde für sie nicht weiter statt. Für eine Tätigkeit im Arbeitstrainingsbereich besitze Frau K nicht die erforderliche Qualifikation.

Dieser Begründung ist zu entnehmen, dass in der Einrichtung der Leitung organisatorische Veränderungen vorgenommen worden sind, die zu dem Wegfall des Arbeitsplatzes von Frau K geführt haben. Dies hat die Leitung in ihrem in der Verhandlung vor der Schiedsstelle am 06.06.2000 überreichten Schriftsatz vom 02.06.2000 schriftlich und in der Schiedsverhandlung mündlich bestätigt. Danach befindet Beschäftigungsförderung in der Einrichtung der Leitung in den bisherigen 4 Gruppen, in denen auch Frau K beschäftigt war, nicht mehr statt. Vielmehr existieren nunmehr lediglich 2 Vorbereitungsgruppen des Arbeitstrainingsbereichs. Um qualifiziert zur beabsichtigten ordentlichen Kündigung von Frau K Stellung nehmen zu können, wäre es erforderlich gewesen, dass die Leitung dies im einzelnen in ihrem Schreiben vom 23.03.2000 an die Mitarbeitervertretung dargestellt hätte. Insbesondere wäre für die Möglichkeit einer qualifizierten Stellungnahme erforderlich gewesen, dass die Leitung im einzelnen Art und Umfang der Qualifikationen dargelegt hätte, die für eine Tätigkeit in den Vorbereitungsgruppen des Arbeitstrainingsbereichs erforderlich sind. Da diese Informationen von der Leitung nicht erteilt worden sind, sondern lediglich auf die fehlende Qualifikation von Frau K hingewiesen worden ist, konnte die Mitarbeitervertretung u.a. nicht zu dem Umstand Stellung nehmen, ob Frau K an einem anderen Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden konnte (§ 45 Abs. 3 Nr. 2 MVG-K) oder ob etwa eine Sozialauswahl zu treffen war, an der Frau K zu beteiligen gewesen wäre (§ 45 Abs. 3 Nr. 1 MVG-K). 

Informationen über die genannten organisatorischen Maßnahmen hat die Mitarbeitervertretung nach Angaben ihrer in der Sitzung vor der Schiedsstelle anwesenden Mitgliedern auch nicht gemäß § 35 Abs. 1 MVG-K erhalten. Danach ist die Mitarbeitervertretung rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeitervertretung insbesondere bei organisatorischen oder sozialen Maßnahmen frühzeitig an den Planungen beteiligen (§ 35 Abs. 1 S. 2 MVG-K). Ist dies, wie hier, nicht geschehen, besteht im Falle einer beabsichtigten ordentlichen Kündigung eines Beschäftigten ein erhöhter Informationsanspruch der Mitarbeitervertretung. Eventuelle durch die Dienststellenleitung verursachte Informationsdefizite gehen daher in derartigen Verfahren zu Lasten der Dienststellenleitung. 

Das bedeutet hier, dass das Beteiligungsverfahren fehlerhaft von der Leitung eingeleitet worden ist, da die Umstände, die eine Stellungnahme der Mitarbeitervertretung zu der beabsichtigten ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses der Frau K ermöglicht hätten, von der Leitung nicht umfassend und ausreichend dargetan worden sind. Die Mitarbeitervertretung durfte daher die Zustimmung zu der beabsichtigten Maßnahme verweigern.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 63 Abs. 8 MVG-K. 

